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Berufsunfall und Nichtberufsunfall 

Der VTSO hat für seine Mitarbeitenden eine Berufsunfall- und eine Nichtberufsunfall-Versi-
cherung bei der „Branchen Versicherung Schweiz“ abgeschlossen. Alle Mitarbeitenden sind 
gegen Berufsunfall versichert. Dies sind Unfälle die sich während der Arbeitszeit als Tages-
mutter /-vater ereignen. Nichtberufsunfälle ereignen sich in der Freizeit und sind nur ab einer 
bestimmten Mindestarbeitszeit versichert.  

Eine Nichtberufsunfall-Deckung besteht, wenn: 

• Eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitsdauer von mindestens 8 Stunden erreicht 
wird, wobei die Wochen mit mindestens 8 Arbeitsstunden überwiegen müssen. 

Die Berechnung zur Prüfung der Leistungen erstreckt sich über die letzten 3 oder 12 Monate 
vor dem Unfall. Bei befristeten Arbeitsverträgen ist für die Beurteilung der NBU-Deckung auf 
die vereinbarte Dauer des Arbeitsverhältnisses abzustellen. 

Falls für Mitarbeitende des VTSO die Nichtberufsunfall (NBU) Deckung im 
Voraus nicht klar feststeht, müssen die betroffenen Personen die Nichtberufs-
unfall-Deckung in ihrer eigenen Krankenkasse beibehalten. Die Mitarbeitenden 
sind dafür selber verantwortlich. 

Versicherungsleistungen 

Lohnausfall:  80% des versicherten Lohnes ab dem 3. Tag. 

Heilungskosten:  Ambulante Behandlung durch Arzt, Zahnarzt usw., verordnete Arzneimittel, 
Behandlung in der allgemeinen Abteilung des Spitals, ärztlich verordnete 
Nach- und Badekuren, Hilfsmittel (Prothesen), Reise-, Transport, 
Bergungs- und Rettungskosten. 

Invalidität:  80 % Rente in Ergänzung zur Invalidenversicherung (IV) (inkl. IV maximal 
90% des versicherten Lohnes) 

Todesfall:  Witwen/Witwer-Renten 40%, Halbwaisen je 15%, Vollwaisenrente je 25%, 
(zusammen maximal 70% des versicherten Lohnes) 

Vorgehen bei Unfall und Nichtberufsunfall 

➢ Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, sich bei Unfall sofort bei ihrem Arbeitgeber zu mel-
den (bei Vermittlerin telefonisch, bei der Geschäftsstelle via Meldeformular). 

➢ Meldeformular Unfall/Krankheit auf der Webseite des VTSO ausfüllen. 
Link dazu: https://www.tagesfamilien-so.ch/kipro-intern/intern/ 
„Meldung Unfall/Krankheit online ausfüllen“ 

 

Übrigens: Die Prämien der Branchen Versicherung für Berufsunfall und NBU werden zu    
100 % vom VTSO übernommen und nicht auf die Arbeitnehmer abgewälzt. 
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